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Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Praxmarer und Kollegen haben an mich eine 

schriftliche Antrage, betreffend Artikel 8 B-VG, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. 'Wird in Ihrem Ressort diese seltsame Ausdrucksweise (gemeint ist damit der Ge­

brauch des großen H)" ;m Wortinneren zur geschiechtsneutralen Bezeichnung von 

Personengruppen) verwendet? 

2. VVenn ja, auf welcher vertassungsgesetzlichen bzw. einfachgesetzlichen 

Grundlage? 

3. VVenn es keine verfassungsgesetzliche bzw. einfachgesetzliche Grundlage gibt, 

~.,;ind Sie bereit, Gins sOlche Pr::;.xis sofort abzusteHen? 

4. 'Nelche GnJnde stehen gegebenenfalls einer Schreibweise, z.8. Botscnafterinnen 

und Botschafter, Kandidatinnen und Kandidaten, bzw. l\.olleginnen und Kollegen 

etc. ir~ ihrem Ressort entgegen?" 

Zur Beantwortung aieser Fragen verweise ich auf die Antwort des Bundeskanzlers auf 

die an ihn gerichtete gleiChlautende Anfrage Nr. 1479/J. Auch ich stehe einer beide Ge­

schlechter berücksichtigenden Bezeichnung von Personengruppen positiv gegenüber. 

Soweit ich dies überblicken kann, erfolgt dies im Justizbereich überwiegend durch 

Schreibweisen wie "Richterinnen und Richter", 

lA . August 1995 
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